
Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung des Kindergartens Schwartbuck 

(Benutzungs- und Gebührensatzung) 
1. Nachtrag 

Aufgrund 

der 88 4 Absatz 1 Satz 1, 17 Absatz 1 und 18 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (Gesetz- und 

Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 57), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 25.05.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 566) 

des $ 45 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig- 
Holstein Seite 243), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.02.2021 (Gesetz- und Verord- 

nungsblatt Schleswig-Holstein Seite 222) 

der 88 1 Absatz 1, 2 Absatz 1, 4 Absatz 1 Alternative 2 und 6 Absatz 1 bis 4 des Kommunal- 
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 10.01.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 27), zuletzt geän- 
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.05.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig- 

Holstein Seite 566) 

des $ 31 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) vom 

12.12.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 759), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25.02.2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Hol- 

stein Seite 201) 

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.09.2021 folgende Satzung er- 

lassen: 

&1 
$ 12 erhält folgende Fassung: 

(D 

@) 

G) 

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 

Die Gemeinde stellt sicher, dass Kindern, die die Einrichtung mehr als sechs Stunden täglich 
nutzen, eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung zur Verfügung gestellt wird. 

Die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung ist für alle Kinder verpflich- 
tend, die die Einrichtung während der festgelegten Zeit für deren Ausgabe nutzen. 

Eine Bereitstellung, Vor- und Zubereitung anderer als den in Absatz (1) bezeichneten Speisen 
und Getränken für die die Einrichtung nutzenden Kinder ist unzulässig.



82 
$ 21 erhält folgende Fassung: 

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tage der Aufnahme des Kindes in die Kindertages- 
stätte. 

(2) Bei der Aufnahme des Kindes zum 1. eines Monats ist die volle Monatsgebühr; bei der Auf- 
nahme nach dem 1. eines Monats die anteilige Monatsgebühr zu zahlen. Die Gebühren sind 

monatlich im Voraus, spätestens jedoch bis zum 5. eines jeden Monats, in einer Summe zu 
entrichten. 

(3) Die Gebühr ist während der Schließungszeiten ($ 7 Abs. 2, 4 und 5) und auch dann, wenn das 
Kind die Kindertagesstätte wegen Krankheit oder aus anderen Gründen unregelmäßig oder 
zeitweise nicht besucht, in voller Höhe zu zahlen. 

$3 
(1) $ 1 dieser Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) $ 2 dieser Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 

Ausgefertigt: 

Schwartbuck, den 27.12.2021 

Gemeinde Schwartbuck 

Der Burgenggi‘ 


